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Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Kasachstan andererseits; Inkraftsetzung 
 
 
 

VORTRAG AN DEN MINISTERRAT 
 
 
Gemäß Beschluss der Bundesregierung vom 10. November 2015 (Pkt. 8 des 
Beschlussprotokolls Nr. 80) und der entsprechenden Ermächtigung durch den Herrn 
Bundespräsidenten wurde das Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
der Republik Kasachstan andererseits am 16. November 2015 in Brüssel vom Herrn 
Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres unterzeichnet.  
 
Die Verhandlungen für das Abkommen wurden im April 2011 eröffnet. Am 20. Jänner 2015 
haben die Europäische Union und die Republik Kasachstan das Abkommen paraphiert. Die 
Unterzeichnung durch die EU und die Republik Kasachstan fand am 21. Dezember 2015 statt 
(seitens der EU-Mitgliedstaaten erfolgte die Unterzeichnung am 16. November 2015).  
 
Das Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit ist ein sogenanntes 
gemischtes Übereinkommen, da es sowohl Angelegenheiten regelt, die in die Kompetenz der 
EU fallen, als auch solche, die in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen.  
 
Das Abkommen entspricht sowohl den grundsätzlichen Interessen der EU als auch denen der 
Republik Österreich. Die EU ist der wichtigste Handelspartner und Auslandsinvestor der 
Republik Kasachstan. Für Österreich ist Kasachstan der wichtigste Markt und 
Wirtschaftspartner in Zentralasien (ca. 50 Repräsentanzen und Niederlassungen 
österreichischer Unternehmen in Kasachstan). Knapp ein Viertel der gesamten 
österreichischen Erdölimporte kommt aus Kasachstan, womit Kasachstan Österreichs 
wichtigster Erdöllieferant ist.  
 
Kasachstan ist das erste zentralasiatische Land, mit dem die EU ein Abkommen über eine 
verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit abschließt. Ziel des Abkommens ist eine  
Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Kooperation zwischen den Vertragsparteien. 
Das Abkommen soll anknüpfend an den Beitritt Kasachstans zur WTO (30. November 2015)  



bessere Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau der Handels- und 
Investitionsbeziehungen schaffen sowie vor allem ein verbessertes regulatorisches Umfeld in 
den Bereichen Handel, Niederlassung von und Rechtssicherheit für (ausländische) 
Unternehmen, Bodenschätze und Energie sowie öffentliches Beschaffungswesen und 
geistiges Eigentum. 
 
Das Abkommen sieht eine Intensivierung des politischen Dialogs und der außen- sowie der 
sicherheitspolitischen Kooperation vor. Es betont die Aspekte Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie nachhaltige Entwicklung. 
 
Das Abkommen nennt außerdem eine Reihe von Sektoren, in denen die Zusammenarbeit 
verstärkt werden soll, darunter Verkehr, Umwelt, Klimawandel, Forschung und Innovation 
sowie die Bereiche Freiheit, Sicherheit und Recht. 
 
Im Einklang mit Art. 281 des Abkommens ist vorgesehen, genau bezeichnete Teile des 
Abkommens, insoweit sich diese auf Angelegenheiten erstrecken, die in die Zuständigkeit der 
Union fallen, zwischen der EU und der Republik Kasachstan vorläufig anzuwenden. 
 
Das Abkommen hat gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden Charakter und bedarf daher 
der Genehmigung durch den Nationalrat gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG. Es hat nicht 
politischen Charakter. Es ist der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbereich 
zugänglich, sodass die Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 4 B-VG nicht 
erforderlich ist. Da durch das Abkommen keine Angelegenheiten des selbständigen 
Wirkungsbereiches der Länder geregelt werden, bedarf es keiner Zustimmung des 
Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG. 
 
Das Abkommen wird keine finanziellen Auswirkungen haben; sofern es dennoch zu solchen 
kommen sollte, werden sie aus den dem jeweils zuständigen Ressort zur Verfügung 
gestellten Mitteln bedeckt. 
 
Das Abkommen ist in den 24 Amtssprachen der Europäischen Union und in kasachischer und 
russischer Sprache authentisch. Dem Nationalrat werden gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 3 lit. b B-VG 
die authentische deutsche und englische Sprachfassung zur Genehmigung vorgelegt. 
 
Anbei lege ich den authentischen Text des Abkommens in deutscher und englischer Sprache 
sowie die Erläuterungen vor. 
 
Im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft stelle ich den  
 

Antrag, 
 
die Bundesregierung wolle 
 

1. das Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Kasachstan 
andererseits und die Erläuterungen hiezu genehmigen, 

 



 

2. das Abkommen unter Anschluss der Erläuterungen dem Nationalrat zur Genehmigung 
gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG zuleiten, und 
 

3. nach erfolgter Genehmigung dem gemäß Art. 64 Abs. 1 B-VG die Funktionen des 
Bundespräsidenten ausübenden Präsidium des Nationalrates vorschlagen, mich oder 
eine/n von mir namhaft zu machende/n Beamten/in des höheren Dienstes des 
Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres zur Vornahme der 
Notifizierung gemäß Art. 281 Abs. 1 des Abkommens zu ermächtigen.  
 

 
Wien, am 5. Dezember 2016 

KURZ m.p. 
 


